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Gemeinde Eichwalde 
Der Bürgermeister 

 
Vorlage Nr.:  BV-004/2026 
 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
eingebracht durch: Geschäftsbereich Bürgermeister erstellt am: 04.02.2026 
 geändert am:   06.03.2026 
Anlagen: 
1 – Förderrichtlinie für gemeinnützige Vereine vom 09.05.2012 
2 – 1. Änderung der Förderrichtlinie für gemeinnützige Vereine 
3 - Synopse  
 
 

 Beratungsfolge Sitzungsdatum Zuständigkeit Abstimmung 

 Kultur- und Sozialausschuss 17.02.2026 Vorberatung 5 Ja 0 Nein 0 Enth. 

 Hauptausschuss 17.03.2026 Vorberatung 8 Ja 0 Nein 0 Enth. 

 Gemeindevertretung 24.03.2026 Entscheidung  

 
 
Betreff: 
Änderung und Neufassung der Förderrichtlinie für gemeinnützige Vereine 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Gemeindevertretung beschließt die Änderung und Neufassung der Förderrichtlinie für 
gemeinnützige Vereine in der als Anlage beigefügten Fassung. 
Die Förderrichtlinie tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
bisherige Förderrichtlinie außer Kraft. 
 
Begründung:  
Die Gemeindevertretung hat bereits am 08.05.2012 eine Förderrichtlinie für gemeinnützige 
Vereine beschlossen. Im Rahmen einer Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt wurde 
darauf hingewiesen, dass der Umfang des von den Antragstellern zu erbringenden 
Eigenanteils aus den bisherigen Regelungen nicht zweifelsfrei erkennbar war.  

Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt daher eine Klarstellung von Art und Umfang der 
Förderung, insbesondere im Hinblick auf den Eigenanteil der Antragsteller, um eine 
rechtssichere und transparente Förderpraxis zu gewährleisten. 

Dieser Hinweis wurde aufgegriffen und bei der vorliegenden Neufassung der Förderrichtlinie 
berücksichtigt. Die Änderungen betreffen insbesondere: 

• Die konkrete Festlegung der maximalen Förderquote, 

• Die Klarstellung des erforderlichen Eigenanteils der Antragsteller, 

• sowie eine präzisere Beschreibung von Art und Umfang der Förderung. 

Darüber hinaus wurde die Förderrichtlinie redaktionell überarbeitet, gestrafft und 
verwaltungspraktisch angepasst, ohne den Förderzweck oder den Kreis der 
Zuwendungsempfänger zu verändern. 
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Mit dem Beschluss der geänderten Förderrichtlinie wird den Hinweisen des 
Rechnungsprüfungsamtes entsprochen und zugleich eine rechtsklare Grundlage für die 
zukünftige Förderpraxis geschaffen. 

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen im laufenden Haushaltsjahr in späteren Haushaltsjahren 

in der Ergebnisrechnung  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand 

in der Finanzrechnung  Einzahlung  Auszahlung  Einzahlung 
 

Auszahlung 

Überschreitung 

Haushaltsplan 
 ja  nein  ja  nein 

Bemerkungen: 
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Unser Leitbild: Gartenstadt Eichwalde – idyllisch, lebendig und 
nachbarschaftlich  

 

 Grüne Oase Eichwalde – natürlich fit für das 21. Jahrhundert 

Ziele: 
 Wir gestalten unseren wertvollen Baumbestand zukunftsfähig. 
 Wir werten unsere Grün- und Erholungsräume auf. 
 Wir leisten einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung. 
 Wir begrenzen Verdichtung und Versiegelung auf das notwendige Maß. 
 Wir steuern die Flächen- und Siedlungsentwicklung in Eichwalde aktiv. 
 Wir unterstützen die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. 
 sonstiges: 

 

 Unser Eichwalde – von Jung bis Alt im starken Miteinander 

Ziele: 
 Wir stärken unser soziales, offenes und friedvolles Miteinander. 
 Wir schaffen generationenübergreifende Begegnungsräume und Plattformen für 

aktives Zusammenleben. 
 Wir schaffen mehr Angebote für Kinder und Jugendliche. 
 Wir gestalten die Bahnhofstraße als lebendiges Zentrum. 
 Wir fördern die vielfältige und einzigartige Kunst- und Kulturszene. 
 Wir arbeiten verbindlich mit unseren Nachbarkommunen zusammen. 
 Wir nutzen die Möglichkeit der Digitalisierung. 
 sonstiges: 

 

 Mobiles Eichwalde – entspannt und aktiv in Bewegung 

Ziele: 
 Wir setzen konsequent auf den Rad- und Fußverkehr. 
 Wir unterstützen und fördern Sport- und Bewegungsangebote draußen wie drinnen. 
 Wir schaffen einen sicheren und barrierefreien öffentlichen Raum für Jung und Alt 

unter Berücksichtigung mobilitätseingeschränkte Personen. 
 sonstiges: 

 

 Der Beschluss beinhaltet Maßnahmen zum Klimaschutz.  

      Ja 
 Nein 

 

 Der Beschluss betrifft das Leitbild nicht. 

 Bemerkungen 

 
 
 

   

Unterschrift Bürgermeister  Unterschrift Kämmerin 
 
 
 

[Die Beschlussvorlage liegt im Original in der Verwaltung unterschrieben vor.] 
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Änderungsempfehlungen: 
 
  
 
Der Kultur- und Sozialausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, dem Antrag von Frau 
Christel Marggraf vom 17.02.2026 zu folgen und § 4 (1) der 1. Änderung der Förderrichtlinie 
für gemeinnützige Vereine wie folgt zu ändern.  
 
ALT 
§ 4 Art und Umfang der Förderung  
(1)Jedes Projekt kann nur einmal und nur in der eingereichten Fassung gefördert werden. Eine 
Kombination mit anderen finanziellen Zuwendungen der Gemeinde für das gleiche Projekt ist 
ausgeschlossen.   
 
NEU 
§ 4 Art und Umfang der Förderung  
(1)Jedes Projekt kann nur einmal im Jahr und nur in der eingereichten Fassung gefördert 
werden. Eine Kombination mit anderen finanziellen Zuwendungen der Gemeinde für das 
gleiche Projekt ist ausgeschlossen.   
 
Im §4 (1) wird „im Jahr“ ergänzt. 
 
Der Antag auf Änderung wurde einstimmig beschlossen. 
5 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen  
  
  
Der Hauptausschuss wurde vom 12.03.2026 auf den 17.03.2026 geändert.  
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